
Hat sich etwas geändert?
Bitte überyrüfen Sie lhre persönlichen Kunden- und Objektdaten.
Korrekturen können Sie uns per E-Mail, Fax oder post zukommen lassen

=

=;
Z.nhl.r XoEEu6.l.rEnt-rgüng.b.H.b
Eioen be1n6b dd Land 6s h aup1s1ädr Saaöriicken

Entsorgungsfachbetrieb
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Objektnummer: Objektbezeichnung:
2195635001 Hirlenwies 46

Alt-Saarbrücken

2195635001
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Gebührenpflichtiger:

Bund Freier evangelischer
Gemeinden in Deutschland KdöR

Datum:

17.O1.2025

Gebü h renfestsetzu ngsbescheid 2025
Ge b ü h re n ä n d e ru n g s - u n d Festsetz u n g s bes cheid 2024
Dieser Bescheid beinhaltet die Gebührenfestsetzung für das laufende Kalenderjahr 2025, die Ab-
rechnung der Abfallentsorgungsgebühren 2024 sowie im Einzelfall geänderte Gebührenfestsetzun-
gen 2024 im Bereich Abwasser und/oder Straßenreinigung.

Fälligkeiten
Unter Berücksichtigung dieses Bescheides ergeben sich folgende Fälligkeiten:
Ratenart Fällig am Abfallentsorgung Abwasserbeseitigung Straßen.einigung lnsgesamt

1 . Regelrate

tüt 2024
64,90 €

2,31 €
200.59 €

insgesamt fälli9 am

2. Regelrate

15.02.25

15.O5.25

67,21 €

64,90 €

267,80 €

ißgesamt fällig äm

3. Regelrate

15.05.25

15.08.25

64,90 €

64,90 €

200,59 €

200,59 €

265,49 €

insgesamt fällig am

4. Regelrate

15.0E.25

15.11.25

64,S0 €

64,91 €

200,59 €

200,57 €

265,49 €

insgesamt fällig am 15.11.25 64,91 € 200,57 €

8ei mit inus gekennzeichneten Beträgen handelt es sich um den Unterschiedsbetrag zwischen der aKuellen
Gebührenfestsetzung und der vorher festgesetäen GebOhr.
Der Betrag wird erstattet ba,. aufgerechnet, sofem die festgesetzen Gebühren beglichen wurden.
Der ZKE ist berechtigt, den zu erstattenden Betrag mit schuldenbefreiender Wirkung ftir den ZKE auf das ihm
bekannte bzw. das noch von lhnen zu nennende Konto zu übeMeisen.

265,48 €

1.064,26 €

WERKLEITU}IG
Srmone Stöhr
MSc
Björn Althaus
Dipl.'Ktm

SAAR
/BRt)-CKEN

15.02.25

15.02.25

200,59 €

200,59 €
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ObjeKnummer: Obiektbezeichnung:

2195635001 Hirtenwies46
Alt-Saarbrucken

Abrechnung 2024:

zeitraum Gebührenart

Gebührenpflichtiger:
Bund Freier evangelischer
Gemeinden in Deutschland KdöR

Behälter-Nr. Preis/Einh. Anzahl' Einheit

Oatum:

17.0',1.2025

. Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgungsgebühr wird aufgrund der Abfallwirtschaftssatzung sowie der Abfallgebühren-
satzung der Landeshauptstadt Saarbrücken in jeweils geltender Fassung durch den Zentralen
Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE) erhoben.

Die nachfolgend aufgeführte Abfallentsorgungsgebühr wird wie folgt berechnel und festgesetzt:

Gebühr

01.01

01.01

01.01

350194

350194

350194

- 31.12.24 Basisgebühr Restmüll

240I- l4-t lglich
- 31.12.24 G€rvichtsgebühr Restmüll

2401- 14-täglich

- 31.12.24 Transportservice Restmüll

240 I '14{äglich

130,36 € 1- 366 Tage

0,33 € 331,0 kg

20,02 C 1 - 366Tage

Gebühr für diesen Behälter:

130,36 €

109,23 €

20,02 €

259,61 €

festgeset für 2024

tlehrbetiag

Summe neu, Abfallentsorgungsgebühr 2024

257,30 €
2,31 €

259,6't €

Festsetzung 2025:

Zeitraum Gebührenart Behälter-Nr. Preis/Einh. Anzahlt Einheit Gebühr

01.01. - 31.12.25 Basisgebühr Restmüll
240 lr- 14-täglich

0'1.01. - 31 1225 Gewichtsgebühr Restmüll
240 I - l4-tilglich

01.01. - 31.'12.25 Transportservice Restmüll
240 I 'l4-täglich

350194 '130,36 € 365 Tage

350194 0,33 € 1' 331,0 kg

350194 20,02C 1. 365Tage

130,36 €

109,23 €

20.02 c

Abschlagsrelevante Gebühr für diesen Behälter:

Abfallentsorgungsgebühr 2025 259,6r €

ErläuterungEn zur Abfallentsorgungsgebühr 2025
Sofem beim ZKE eingegangene Anderungsanträge in diesem Bescheid noch nicht berücksichtigt sind, wird die
entsprechende Gebührenkonekur im nächsten Gebührenbescheid ausgewiesen.
Bitte beachten Sie:
Sofem am Ende eines Abrechnungszeitraums die gewogene Abfallmenge (Entsorgungsgewicht) geringer ist als
das jährliche Mindestgewicht, muss die Gebühr für das jährliche Mindestgewicht erhoben werden. Das Entsorgungs-
gewicht ist dann bei dem betroffenen Gefäß ausgewiesen. Bei unterjähriger Abrechnung wird die Gebühr für das
Mindestgewicht taggenau ausgewiesen.
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ObjeKnummer: Objektbezeichnung:

2195635001 Hirtenwies46
Alt-Saarbrücken

Gebührenpflichtiger:
Bund Freier evangelischer
Gemeinden in Deutschland KdöR

Datum:
't7.o't.2025

. Abwasserbeseitigung

Die Niederschlagswassergebühr, die Kleineinleitergebühr, die Entsorgungsgebühr sowie die
Schmutzwassergebühr aus Brauchwassernutzung / Frischwassernutzung werden aufgrund der
Satzung der Landeshauptstadt Saarbrücken über die Erhebung von Schmutzrarasser-, Nieder-
schlagswasser-, Entsorgungs- sowie Kleineinleitergebühren in jeweils geltender Fassung durch
den Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE) erhoben.

- Niederschlagswasser 2025
Die nachfolgend aufgeführte Niederschlagswassergebühr wird wie folgt berechnet und festgesetä:

zeitraum Gebührenarr nilffii*"r,o.. 1Tlr!,ffi'' *]i]'"i: €/10m, Gebühr

01.01. - 31

01.01. - 31

01.01. - 31

12.25

12.25

12.25

Gebäudeflächen

Flächen vollversiegelt
Flächen gesamt

460,00

312,60

1 ,00
1 ,00

460,00

312,60

772,60 770,OO ',10,42 802,34 €

Gesamt, Niederschlagswassergebühr 2025 802,34 €

Abwasserbeseitigungsgebühren 2025 802,34 €
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Objektnummer: Objektb€zeichnung:

2195635001 Hirtenwies46
Alt-Saarbrücken

Gebührcnpflichtige.:
Bund Freier evangelischer
Gemeinden in Deutschland KdöR

. ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
SEPA-Basi3lastschrift
Sie haben uns eine SEPA- Basislastschrn erteitt. Die fälligen Beträge zum Mandat 660000(N3236 und der
Gläubigeridentifikationsnummer DE6822200000023965 werden von folgender Bankverbindung

IBAN: DE79452604
(Kontoinhaber: Bund Freier evangelischer Gemeinden an Deutschland KdöR)

zu den lhnen in diesem Gebührenbescheid mitgeteilten Fälligkeitsterminen abgebucht. Fäl[ der Fälligkeitstag auf ein
Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag aut den 1. folgenden Werktag. Wr bitten Sie, for
Kontodeckung zu sorgen.

Bitte geben Sie zur Vemeidung yon Fehlbuchungen bei jeder Zahlung unbedangt die Objektnummel
2195635001 an.

Folgen bei nicht rechtzeitiger Zahlung
Wird die Zahlung nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages geleistet, so ist gemäß § 240 Abgabenordnung fürjeden
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von eins vom Hundert des abgerundeten rückständigen
Gebührenbetrages zu entrichlen; abzurunden ist auf den nächsten durch fünfzig Euro teilbaren Betrag.
Außerdem haben Sie die entstehenden Mahnkoslen und Kosten der Vollstr'eckung zu tragen (§§ 5 ff. Kostenordnung
zum Saarländischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz).

liteigentümer und Gesamtschuldner
Falls Sie diesen Bescheid als Miteigentümer, als einer von mehreren Schuldnem, die als Gesamtschuldner haften
oder als VeMalter eines Gebäudes mit Eigentumswohnungen erhalten, ergeht er an Sie mit Wirkung für und gegen
alle Miteigentümer bzw. Gebührenpflichtige.

Hinwei3 zur Abfallentsorgungsgebühi
- Erläuterung zu den Gewichten -
Die als Entsorgungsgewicht ausgewiesenen Werte enthalten keine Wiegungen außerhalb der Eichgrenze.
Sofem am Ende eines Abrechnungszeitraumes die gewogene Restmüllmenge geringer ist als das jährliche
Mindestgewicht, muss die Gebühr für das jährliche Mindestgewicht erhoben werden.
lnformationen über die Einzelgewichte können Sie auf der lntemetseite des ZKE unter "Gewichtsinfo"
einsehen oder beim ZKE abfragen. Sollte lhr Entsorgungsgervicht unter dem Mindestgewicht liegen, könnte
sich eine Umstellung des GefäßeS ftir Sie finanziell lohnen. Bitte lassen Sie sich beraten.
- Messwerle aus ftei programmierbarer Zusatzeinrichtung -
Die geeichten Messwerte können nach vorheriger Terminvereinbarung beim ZKE eingesehen werden.

ffiH
Hier können Sie unser Datenschutzkonzept einsehen: https:/ vww.zke-sb.de/ueber-uns/datenschutz
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Datum:

17 .01 .2025

. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Landeshauptstadt
Saarbrücken, Rathausplatz 1, 661 1 1 Saaörücken, erhoben werden.
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VvvGO) wird durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs
die Verpflichtung zur termingerechten Zahlung nicht aufgehoben.

Der vorstehende Bescheid ist gemäß § 1'19 Abs. 3 Abgabenordnung ohne Unterschriftsleistung wi*sam, da er
mittels elektronischer Dalenveraöeilung erstellt wurde.

Daten werden gemäß den Vorschriften des Datenschulzgesetzes und der Abgabenordnung behandelt.


